
Anmelde- und Teilnahmebedingungen für Ferienaktionen und 
Schulungen des CVJM Bochum e.V.  

 

1. Anmeldung und Teilnahmeberechtigung 

• Teilnahmeberechtigt sind Kinder & Jugendliche gemäß der Ausschreibung der 

Aktion. 

• Anmeldung erfolgt schriftlich über das bereitgestellte Anmeldeformular und ist erst 

nach Bestätigung durch den Veranstalter gültig. 

• Anmeldefrist: Die Anmeldung muss vor Beginn der Aktion beim Leitungsteam oder 

der Verwaltung eingegangen sein 

3. Versicherung und Haftung 

• Versicherungsschutz: Teilnehmer sind während der Maßnahme haftpflicht- und 

unfallversichert. 

• Haftungsausschluss: Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust oder die 

Beschädigung persönlicher Gegenstände. 

4. Verhaltensregeln 

• Teilnehmer verpflichten sich, die Regeln und Anweisungen der Betreuer zu befolgen. 

• Alkohol, Drogen und Tabakwaren sind während der gesamten Maßnahme 

strengstens verboten. 

• Konsequenzen bei Verstößen: Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen 

gegen die Verhaltensregeln kann der Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause 

geschickt werden. 

5. Gesundheit und medizinische Versorgung 

• Gesundheitszustand: Teilnehmer müssen bei Anmeldung den Veranstalter über 

bestehende Krankheiten, Allergien oder besondere Bedürfnisse informieren. 

• Medikamentenvergabe erfolgt nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der 

Eltern oder Erziehungsberechtigten. 

6. Datenschutz 

• Datenverwendung: Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der 

Daten der/des Anmeldenden und der/des Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die 

Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er erteilt der/dem Anmeldenden auf 

Anfrage Auskunft, welche ihrer/seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die 

Verwendung von Daten zu Werbezwecken oder die Weitergabe von Daten an Dritte 

ohne Einwilligung der/des Anmeldenden ist ausgeschlossen außer an Unternehmen 

und Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der 

Ferienfreizeit/Ferienaktion/Schulung beauftragt sind. 

 



• Fotos und Videos: Während der Maßnahme können Fotos und Videos gemacht 

werden, die für Werbezwecke des Veranstalters genutzt werden. Teilnehmer oder 

deren Erziehungsberechtigte können dieser Nutzung schriftlich widersprechen. 

7. Änderung und Absage der Maßnahme 

• Änderungen im Programm: Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei 

unvorhergesehenen Ereignissen Änderungen im Programm vorzunehmen. 

• Absage der Maßnahme: Sollte die Maßnahme aus Gründen höherer Gewalt abgesagt 

werden müssen, wird die Teilnahmegebühr vollständig zurückerstattet. Weitere 

Ansprüche gegen den Veranstalter bestehen nicht. 

8. Schlussbestimmungen 

• Geltendes Recht: Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

• Gerichtsstand: Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters. 

Mit der Anmeldung zur Jugendferienmaßnahme / Schulungsmaßnahme akzeptieren die 

Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte diese Teilnahmebedingungen. 

 

Bochum, Mai 2024 

 


